
 
 

 
 
 
VERANSTALTER  
Universität Salzburg 
FB Öffentliches Recht  
Kapitelgasse 5-7 
5020 Salzburg  
Telefon: 0662/8044-3617 
E-Mail: diid@plus.ac.at  
 
 
 
ANMELDUNG 
Kostenlose, öffentliche Tagung  
Anmeldung mit online-Anmeldeformular oder E-Mail an diid@plus.ac.at.  
Allfällige organisatorische Änderungen werden der im Anmeldeformular be-
kanntgegebenen E-Mail-Adresse zugestellt.  
 
 
 
VERANSTALTUNGSORT 

 

 

Jahrestagung 
des Fachbereichs Öffentliches Recht 
 
 
 
 
 

Ermessenskontrolle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. Februar 2024 | 9.45 – 15.40 Uhr 
Edmundsburg | HS 240 „Europasaal“ 

Mönchsberg 2 
5020 Salzburg 

   

HS 240, Europasaal,  
Edmundsburg, Mönchs-
berg  2, 5020 Salzburg.  
Sie erreichen uns am 
besten vom Toscaninihof 
aus zu Fuß über die 
Clemens-Holzmeister-Stiege 
oder über den Zugang zur 
Parkgarage mit dem Lift 
(folgen Sie dem Zugang ca 
80 m bis zur Beschilderung 
„Universität Salzburg – 
Haus für Europa“). 

mailto:diid@plus.ac.at
https://online.uni-salzburg.at/plus_online/selfregister.CMSAnmeldung?porgnr=14006&pva_nr=80340


      

 

 
 

   9:45 Begrüßung 
  
10:00 Ermessenskontrolle von verwaltungsbehördlichen Entscheidungen 
 Mathis Fister 
 Ermessenskontrolle im Verwaltungsstraf- und Finanzrecht 
 Matthias Lukan 
  
10:50 Diskussion 
11:15 Kaffeepause 
  
11:30 Ermessenskontrolle von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte 
 Robert Schick 
 Ermessenskontrolle bei Verordnungen 
 Benjamin Kneihs 
  
12:20 Diskussion 
12:45 Mittagspause 
  
13:45 Ermessenskontrolle in der Justizverwaltung 
 Patrick Segalla 
 Ermessenskontrolle bei Rechtszügen nach Art 94 Abs 2 B-VG 
 Maria Bertel 
 Ermessenskontrolle von justiziellen Entscheidungen 
 Matthias Neumayr 
  
15:00 Diskussion 
15:40 Ende der Veranstaltung 

Zum Tagungsthema 
 
Die rechtswissenschaftliche Diskussion rund um das Thema 
Ermessen ist umfangreich und vielschichtig. Sie ist gleichermaßen 
geprägt von einer langjährigen Tradition der Auseinandersetzung 
wie von aktuellen, insbesondere unionsrechtlichen Einflüssen. 
Nicht selten führen die unterschiedlichen Ermessensbegriffe dazu, 
dass Argument und Gegenargument aneinander vorbeiführen. 

Die vorliegende Tagung möchte das Thema gewissermaßen „von 
hinten aufzäumen“, indem die Kontrolle von Ermessens-
entscheidungen in den Fokus gestellt wird. Ausgangspunkte sind 
der Ermessensbegriff des B-VG und die verfassungsrechtlich 
grundgelegten Handlungsformen verwaltungsbehördlicher und 
gerichtlicher Vollziehung. In den sieben Referaten soll untersucht 
werden, in welchen Fällen und in welchem Umfang verschiedene 
Formen der Ermessenübung einer Kontrolle unterliegen. Ziel der 
Tagung ist es, eine manchmal diffus geführte Diskussion um klare 
Aussagen zu ergänzen. 

Für die Unterstützung der Tagung danken wir 


